
Mit der von uns empfohlenen 
Krankenhausversicherung haben 
Sie 24 Stunden rund um die Uhr 
Versicherungsschutz. 

Es spielt keine Rolle, ob ein 
Unfall in der Freizeit, im Haus-
halt oder bei der Arbeit passiert, 
Sie erhalten immer den vollen 
Versicherungsschutz.

Grundsätzlich werden alle Ko-
sten übernommen, die bei einer 
stationären Unterbringung nach 
einem Unfall anfallen und die 
Sie nach Vorleistung der ge-
setzlichen Kasse noch selbst zu 
zahlen hätten.  

Im Detail werden erstattet:

•	 Gesondert berechnete ärztli-
che Leistungen.

•	 Gesondert berechnete Un-
terkunft und Verpflegung im 
Zweibettzimmer.

•	 Bei Verzicht auf privat- oder 
belegärztliche Leistungen 
sowie bei Verzicht auf Unter-
bringung im Zweibettzimmer 
wird ein Krankenhausta-

gegeld von jeweils 15 EUR 
täglich gezahlt. 

•	 Die Aufwendungen für ärzt-
liche bzw. zahnärztliche 

Leistungen werden bis zu den 
Höchstsätzen der Gebühren-
ordnung für Ärzte (GOÄ) bzw. 
Gebührenordnung für Zahn-

ärzte (GOZ) erstattet.

Versichert ist immer eine 
(oder mehrere) bestimmte 
Person(nen), also nicht wie in 
der gesetzlichen Krankenversi-
cherung automatisch die ganze 
Familie. Die zu versichernden 
Personen bestimmen Sie selbst 
in Ihrem Antrag. Diese Personen 
werden im Versicherungsschein 
namentlich benannt. Voraus-
setzung für den Abschluss der 
Versicherung ist, dass die zu ver-
sichernde Person(en) Mitglied in 
einer gesetzlichen Krankenkasse 
ist, egal ob als eigenständiges 
Mitglied oder im Rahmen der 
Familienversicherung.

Was genau ist ein Unfall?
Ein Unfall liegt vor, wenn Sie 
durch ein plötzlich von außen 
auf Ihren Körper wirkendes 
Ereignis (Unfallereignis) unfrei-
willig eine Gesundheitsschädi-
gung erleiden, oder wenn durch 
erhöhte Kraftanstrengung an 
Gliedmaßen oder Wirbelsäule 
ein Gelenk verrenkt wird oder 
Muskel, Sehnen, Bänder oder 
Kapseln zerrissen oder gezerrt 
werden.

Vertragsbeginn und 
Laufzeit
Der Versicherungsschutz beginnt 
mit dem im Versicherungsschein 
genannten Zeitpunkt, jedoch 
nicht vor Zugang des Versiche-
rungsscheines oder einer schrift-
lichen Annahmeerklärung beim 
Versicherer. 

Die Statistiken der letzten Jahre sprechen eine 
deutliche Sprache:
•	 Alle 14 Sekunden ereignete sich ein Verkehrsunfall.
•	 Alle 72 Sekunden verunglückte ein Mensch.
•	 Alle zwei Minuten verunglückte ein Pkw-Insasse.
•	 Alle sechs Minuten verunglückte ein 18- bis 24-Jähriger.
•	 Alle sieben Minuten gab es einen Schwerverletzten.
•	 Alle zehn Minuten ereignete sich ein Unfall unter Alkoholeinfluss.
•	 Alle 14 Minuten verunglückte ein Kind unter 15 Jahren.
•	 Alle 98 Minuten starb ein Mensch im Straßenverkehr.
•	 Alle drei Stunden wurde ein Pkw-Insasse getötet.
•	 Alle acht Stunden starb ein 18- bis 24-Jähriger.
•	 Alle zehn Stunden kam ein Motorradbenutzer ums Leben.
•	 Alle 13 Stunden wurde ein Fußgänger getötet.
•	 Alle 15 Stunden verlor ein Fahrradfahrer sein Leben.
•	 Alle 15 Stunden ein Toter nach einem Alkoholunfall.

Der Vertrag wird pro Person und 
Tarif zunächst für ein Versiche-
rungsjahr abgeschlossen. Er 
verlängert sich stillschweigend 
um je ein Versicherungsjahr, 
sofern der Versicherungsnehmer 
ihn nicht drei Monate vor dem 
jeweiligen Ablauf schriftlich 
kündigt.

Ansprechpartner
Für die Betreuung Ihres Vertra-
ges sind wir, die GutGuenstig-
Versichert GmbH, zuständig. Das 
heißt, wir sind Ihr erster An-
sprechpartner bei allen Fragen 
rund um die Versicherung. Auch, 
und gerade in Schadensfällen, 
sollten Sie uns mit einbeziehen. 
Wir können Ihnen z. B. beim 
Ausfüllen der Schadensmeldung 
behilflich sein und bewahren 

sämtliche relevanten Dokumen-
te in Kopie für Sie auf.

Versicherer und Versi-
cherungsbedingungen
Der Versicherer ist die Central 
Krankenversicherung. Die Cen-
tral  zählt als Unternehmen der 
AMB Generali Gruppe mit rund 
1,57 Mio. Versicherten zu den 
führenden und wachstumsstärk-
sten privaten Krankenversiche-
rungen Deutschlands. 

Schnelle Reaktionen, verständli-
che Lösungen und dabei an den 
Bedürfnissen der Kunden orien-
tiert: Das ist das Markenverspre-
chen der Central. 

Seit Inkrafttreten des neuen 
Versicherungsvertragsgesetzes 

Warum die Krankenhauszusatzversicherung der Central?
Diese Versicherung Marktübliche Tarife

Begrenzung auf die Gebühren-
ordnung

Der Tarif leistet bis zur Höchst-
grenze der Gebührenordnung.

Einige Versicherungen leisten 
nur bis zum Regelhöchstsatz 
(2,3fach).

Wartezeit Keine Wartezeiten. Drei Monate Wartezeit.
Gesundheitsprüfung Keine Gesundheitsprüfung und 

somit auch für Antragsteller 
geeignet, die aufgrund schlechter 
Gesundheit keinen anderen Tarif 
mehr abschließen können.

Sie müssen weitestgehend 
gesund sein, um den Vertrag 
abschließen zu können.

32,4 % 31,2 %

17,0 %

5,4 %

14,0 %

Unfallschwerpunkte

Schule 
1.440.000

Arbeit 
1.190.000

Freizeit 
2.640.000

Hausbereich 
2.740.000

Verkehr 
460.000

Quelle: Bundesamt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Stand 2000



Warum wir Ihnen gerade dieseWarum wir Ihnen gerade diese

•• Behandlung durch den Chefarzt oder 
Spezialisten nach einem Unfall

•• Unterbringung im Zweibettzimmer nach 
einem Unfall

•• Es wird ein Ersatzkrankenhaustagegeld 
bei Verzicht auf Zweibettzimmer oder auf 
privatärztliche Behandlung gezahlt

•• Erstattung bis zum Höchstsatz der Ge-
bührenordnung

•• Keine tarifliche Selbstbeteiligung

•• Der Tarif sieht keine Bildung von Alte-
rungsrückstellung vor, dadurch bezahlen 
Sie immer nur einen, Ihrem tatsächli-
chen Alter entsprechenden, Beitrag

•• Keine Wartezeit

•• Keine Gesundheitsprüfung

Krankenhauszusatzversicherung 
Unfall: Central

Nach einem Unfall bestens 
versorgt.

Eine Million Unfallopfer müssen 
jährlich in einem Krankenhaus be-
handelt werden.

Gerade nach einem Unfall ist die richtige 
Versorgung nicht nur für die Dauer des Ge-
nesungsprozesses mitentscheidend, son-
dern auch, wenn es um die Frage geht, ob 
ein Mensch überhaupt jemals wieder richtig 
gesund wird.

Als Kassenpatient steht Ihnen im Kran-
kenhaus die gesetzliche Grundversorgung 
in Form eines Mehrbettzimmers und der 
Behandlung durch den diensthabenden 
Arzt zu.

Krankenhäuser bieten aber auch Leistun-
gen an, welche die Krankenkasse nicht 
übernimmt, zum Beispiel die Anwendung 
bestimmter Behandlungsmethoden, die 
Versorgung und Betreuung durch einen 
Spezialisten oder Chefarzt sowie die Unter-
kunft in einem Ein- oder Zweibettzimmer. 

Mit unserer Krankenhauszusatzversiche-
rung können Sie sich nach einem Unfall im 
Krankenhaus wie ein Privatpatient behan-
deln lassen, d. h. Sie werden nicht nur per-
fekt in der Klinik Ihrer Wahl untergebracht, 
sondern Sie haben vor allem auch einen un-
eingeschränkten Zugang zu allen verfügba-
ren Behandlungsmethoden und das Recht 
auf die Behandlung durch Spezialisten und 
Chefärzte. 

110.1.0035-4.00

(01.01.2008) sind alle Versiche-
rer, Versicherungsvermittler und 
Makler dazu verpflichtet, ihren 
Kunden alle vertragsrelevanten 
Unterlagen vor Antragsunter-
zeichnung in Textform zur Verfü-
gung zu stellen. 

Die Antragsunterlagen erstrec-
ken sich oftmals über viele 
Seiten. Da Umweltschutz für 
unser Unternehmen ein wichti-
ges Anliegen ist, verzichten wir 
auf das Versenden von großen 
Papiermengen.

Hier finden Sie zur Ansicht und 
zum Download auf Ihren Rechner 
Ihre vollständigen Vertragsunter-
lagen:

www.gutguenstigversichert.de/
antragsunterlagen-kzvs_unfall.html

Das spart Papier und schont die 
Umwelt.

Natürlich können Sie sich Ihre 
Unterlagen auch über den Postweg 
von uns zusenden lassen.

Wichtiger Hinweis
Diese Leistungsbeschreibung ist 
lediglich eine Kurzübersicht. Der 

rechtsverbindliche Umfang des 
Versicherungsschutzes geht aus-
schließlich aus den für diesen 
Vertrag vereinbarten Versiche-
rungsbedingungen hervor.


